
Anforderungen an die Angabe des Entwertungszwecks (Redemption Purpose) bei der
Entwertung (Redemption) in der deutschen EECS Domain1

Stand: Oktober 2009
Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an eecs-germany@oeko.de

Mindestanforderungen:

· Entwertung für die allgemeine Stromkennzeichnung eines EVU/Stadtwerkes:
o „allgemeine Stromkennzeichnung; Name des EVU“
o z. B. „allgemeine Stromkennzeichnung; Stadtwerk XYZ“

· Entwertung für die Stromkennzeichnung für ein bestimmtes Produkt/Angebot eines
EVU/Stadtwerkes

o „Produktname; Name des EVU“
o z. B. „Grüner Strom; Stadtwerk XYZ“

Dies kann auch zusammenfassend für mehrere Einzellieferungen genutzt werden,
bspw. an kleinere Gewerbekunden eines EVU.

o z.B. „Strombezug kleinere Gewerbekunden, Stadtwerk XYZ“

· Entwertung speziell für einen Endverbraucher, Direktlieferung der Zertifikate:
o „Strombezug Name des Endverbrauchers und ggf. weitere Spezifizierungen“
o Z.B. „Strombezug Musterunternehmen XYZ, Standorte X und Y“

Angabe der Verbrauchsperiode:

Die Verbrauchsperiode, für dessen Stromverbrauch eine bestimmte Menge EECS-
Herkunftsnachweise entwertet werden soll, ist während der Entwertung im Feld
„Consumption Period“ zu spezifizieren. Der Produktionszeitraum der EECS-
Herkunftsnachweise muss der Verbrauchsperiode entsprechen.

Erklärungen und weitere Optionen:

· Die Angabe der Zeitperiode muss mindestens jahresscharf erfolgen. Es können
natürlich bei Bedarf auch genauere Zeitangaben (bspw. monatsscharf) gemacht
werden.

· Zusätzlich zu den o.g. Mindestanforderungen können noch weitere Angaben gemacht
werden, bspw. die Strommenge in MWh (obwohl diese zusätzlich auf dem
Entwertungsnachweis ausgewiesen wird), die betreffende Vertragsnummer, o.ä.

1 Das Register der deutschen EECS-Domain ist im Internet unter http://www.grexcmo.com  verfügbar.
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